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h) Organisation und Verfahren bei Prüfungen

Organisation und Verfahren bei Prüfungen

§ 350. Zur Durchführung derMeister- und Befähigungs-
prüfungen und der Unternehmerprüfung sind im übertragenen
Wirkungsbereich der Landeskammern der gewerblichen Wirt-
schaft Meisterprüfungsstellen eingerichtet. Diese werden durch
einen Leiter vertreten. Dieser muss mit den bezüglichen Rechts-
vorschriften vertraut sein und über die für diese Tätigkeit erfor-
derlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz verfügen.
Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat die Funk-
tion des Leiters der Meisterprüfungsstelle öffentlich in geeigne-
ter Weise auszuschreiben. Die Bestellung erfolgt durch das sat-
zungsgebende Organ der Landeskammer. (1. GewONov 2017)

1. Siehe auch Art I Abs 2 Z 1 EGVG 2008 betr die Anwendung
des AVG auf die behördlichen Verfahren der Meisterprüfungsstellen.

2. Gem § 337 Abs 2 handelt es sich um eine Aufgabe der Or-
ganisationen der gewerblichen Wirtschaft im übertragenen Wir-
kungsbereich.

3. Die §§ 350 bis 352b treten mit 1. 1. 2018 in Kraft (§ 382
Abs 88).

Zusammensetzung und Bestellung
der Prüfungskommissionen

§ 351. (1) Die Meisterprüfungsstelle hat zur Durchfüh-
rung der Prüfungen der Module 1 bis 3 der Meister- oder Be-
fähigungsprüfungen sowie der Unternehmerprüfung bzw. im
Fall einer gemäß § 22 Abs. 2 abweichenden inhaltlichen Struk-
tur der Prüfungsordnung der den Modulen 1 bis 3 entspre-
chenden Prüfungsgegenstände die erforderliche Anzahl von
Prüfungskommissionen zu bilden. Diese bestehen aus dem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern. (1. GewONov 2017)

1. Die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen aus ei-
nem Vorsitzenden und idR zwei Beisitzern (Ausnahmen sind in
Abs 2 vorgesehen) soll gleich bleiben. (Erl 1. GewONov 2017)

2. Die Module 1 bis 3 der Meisterprüfung sind die fachlich-
praktische, die fachlich-mündliche und die fachtheoretische Prüfung.
Vgl § 21 Abs 2.
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3. Gem § 337 Abs 2 handelt es sich bei den in § 351 genannten
Aufgaben um Aufgaben der Organisationen der gewerblichen Wirt-
schaft im übertragenen Wirkungsbereich.

4. Hinsichtl jener Prüfungskommissionen, die am Tag des In-
krafttretens der 3. GewONov 2017 bestellt sind, siehe die Übergangs-
bestimmung des § 376 Z 67.

(2) Der Kommission hat höchstens ein weiterer Beisitzer
anzugehören, wenn dessen Mitwirkung im Hinblick auf das zu
prüfende Fachgebiet der Meister- oder Befähigungsprüfung in
der Prüfungsordnung angeordnet wird. Soweit dies in der je-
weiligen Prüfungsordnung angeordnet wird, haben den Kom-
missionen für das Gewerbe der Baumeister, das Gewerbe der
Holzbau-Meister sowie für das Gewerbe der Ingenieurbüros
(Beratende Ingenieure) jeweils höchstens zwei weitere Beisitzer
anzugehören. (1. GewONov 2017)

Siehe § 352a Abs 2 Z 1 und 2 betr die entsprechende V-Er-
mächtigung.

(3) Die Vorsitzenden sind vom Landeshauptmann mit
Bescheid auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Sie müs-
sen mit den für die Durchführung der Prüfung relevanten
Rechtsvorschriften vertraut sein, über prüfungsdidaktische
Kompetenz verfügen und zum Zeitpunkt ihrer Bestellung eine
aktive Berufstätigkeit ausüben. Weiters ist bei der Bestellung
des Vorsitzenden darauf zu achten, dass dieser im Gewerbe,
auf das sich die jeweilige Prüfung bezieht, nicht selbständig
tätig ist, keine interessenpolitische Funktion ausübt und in kei-
nem Beschäftigungsverhältnis zu einer entsprechenden Inte-
ressenvertretung steht. Die Funktion des Vorsitzenden ist re-
gelmäßig öffentlich in geeigneter Weise auszuschreiben. Das
Ausschreibungs- und Auswahlverfahren ist vom Leiter der
Meisterprüfungsstelle durchzuführen. Die Meisterprüfungs-
stelle hat eine öffentlich einsehbare Liste über sämtliche Vor-
sitzende (Vorname, Familienname, Nachname) aufzulegen.
(1. GewONov 2017)

1. Der Vorsitzende ist weiterhin vom Landeshauptmann zu be-
stellen. Allerdings ist der Vorsitzende nicht mehr zwingend aus dem
Kreis öffentlich Bediensteter des höheren Verwaltungsdienstes zu be-
rufen, da zukünftig va die inhaltlichen Anforderungen an die Funk-
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tion im Vordergrund stehen sollen: Der Vorsitzende muss zum Be-
stellungszeitpunkt aktiv berufstätig sein und über prüfungsdidakti-
sche Kompetenz verfügen. Diese ist in der Regel durch entsprechende
Kurse oder Weiterbildungen nachzuweisen. Die Bestellung hat als
öffentlich-rechtlicher Bestellungsakt mittels Bescheid zu erfolgen.
(Erl 1. GewONov 2017)

2. Bei der Bestellung des Vorsitzenden ist, um entsprechend
der bisherigen Normierung gemäß dem geltenden § 351 Abs. 4 jeden
Anschein möglicher Parteilichkeit auszuschließen, darauf zu achten,
dass er im Gewerbe, auf die sich die jeweilige Prüfung bezieht, nicht
selbständig tätig ist und keine interessenpolitische Funktion ausübt
oder in einem Beschäftigungsverhältnis zur in Betracht kommenden
Interessenvertretung steht. Neu ist, dass die Meisterprüfungsstelle ei-
ne öffentlich einsehbare Liste über sämtliche Vorsitzende aufzulegen
hat, um die Transparenz über die Zusammenstellung der Prüfungs-
kommissionen zu erhöhen. (Erl 1. GewONov 2017)

(4) Die Beisitzer sind von der Meisterprüfungsstelle mit
Bescheid auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Sie müs-
sen über eine der zu prüfenden Meister- oder Befähigungsprü-
fung entsprechende fachbezogene Qualifikation verfügen, im
entsprechenden Beruf praktisch tätig sein und über mindes-
tens fünf Jahre Berufserfahrung in verantwortlicher Stellung
verfügen. Die Meisterprüfungsstelle hat eine öffentlich einseh-
bare Liste über sämtliche Beisitzer (Vorname, Familienname,
Nachname) aufzulegen. (1. GewONov 2017)

Die Beisitzer sind vom Leiter der Meisterprüfungsstelle auf die
Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Sie müssen über eine der zu
prüfenden Meister- oder Befähigungsprüfung entsprechende fachbe-
zogene Qualifikation (dh idR entsprechend demselben Niveau des
NQR) verfügen, im jeweiligen Gewerbe bzw. Beruf praktisch tätig
sein und über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in verantwortli-
cher Stellung verfügen. Damit wird die bisherige Anforderung gemäß
dem geltenden § 351 Abs 4 – „Fachleute“ – konkretisiert. Neu ist
auch hier, dass die Meisterprüfungsstelle eine öffentlich einsehbare
Liste über sämtliche Beisitzer aufzulegen hat. (Erl 1. GewONov 2017)

(5) Die Meisterprüfungsstellen haben darauf hinzuwir-
ken, dass Prüfer in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen
und die betrauten Personen nach Möglichkeit abwechselnd ein-
gesetzt werden. Die Meisterprüfungsstelle kann bei Verhinde-
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rung eines Vorsitzenden gemäß Abs. 3 oder Beisitzers gemäß
Abs. 4 eine andere Person, die über die jeweiligen gesetzlichen
Voraussetzungen verfügt, ad hoc mit der Übernahme der je-
weiligen Prüftätigkeit betrauen. Personen mit Interesse an
der Prüftätigkeit können bei der Meisterprüfungsstelle einen
Antrag auf Eintragung in die Liste der Beisitzer stellen; diesem
Ansuchen ist stattzugeben, wenn die betreffende Person über
die Voraussetzungen gemäß Abs. 4 verfügt. Auf Verlangen ist
über die Nicht-Eintragung mit Bescheid zu entscheiden. (1. Ge-
wONov 2017)

Jede Person, die über die gesetzlichen Voraussetzungen verfügt,
kann bei der Meisterprüfungsstelle die Eintragung in die Liste bean-
tragen. Im Fall der Nicht-Stattgebung steht die Möglichkeit einer Be-
schwerde an das Landesverwaltungsgericht offen. (Erl 1. GewONov
2017)

(6) Die Prüfer haben ihre Tätigkeit im öffentlichen Inte-
resse unparteiisch auszuüben. Sie haben sich als befangen zu
erklären, wenn sie in einem Naheverhältnis zum Prüfungskan-
didaten, zB aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses oder
bei Beschäftigung im selben Unternehmen, stehen bzw. in den
vergangenen zwei Jahren standen. Der Vorsitzende hat die Bei-
sitzer vor Beginn der Prüfung über allfällige Ausschließungs-
gründe zu befragen. Die Prüfer haben dem Leiter der Meister-
prüfungsstelle die gewissenhafte und unparteiische Ausübung
ihres Amtes schriftlich oder mündlich zu versprechen. Wenn
dieses Versprechen bereits einmal abgelegt wurde, genügt es,
wenn an dieses Versprechen erinnert wird. Über den Aus-
schluss von Mitgliedern der Prüfungskommission entscheidet
der Leiter der Meisterprüfungsstelle. (1. GewONov 2017)

Befangenheit wegen eines Naheverhältnisses zum Prüfungskan-
didaten liegt insbesondere hinsichtlich des Lehrberechtigten (der
Lehrberechtigten) sowie der Arbeitgeber des Prüflings während der
letzten zwei Jahre vor (im Übrigen sind in diesem Zusammenhang
Konzernunternehmen idR als ein Unternehmen zu betrachten).

Weiters kann Befangenheit – bei besonderen Konstellationen –
insbesondere auch dann gegeben sein, wenn Arbeitnehmer als Vor-
sitzende oder Beisitzer fungieren, die in konkurrierenden Unterneh-
men des Prüfungskandidaten tätig sind und sich dadurch Interessen-
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konflikte ergeben können. Auch in solchen Zusammenhängen ist bei
der Prüferbestellung besonderes Augenmerk auf Unvereinbarkeit zu
legen.

Befangenheit aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses ist
insbesondere hinsichtlich Personen, die mit dem Prüfling in gerader
Linie verwandt oder verschwägert oder mit ihm in der Seitenlinie bis
zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert
sind, weiters hinsichtlich des Ehegatten oder eingetragenen Partners
sowie der Wahl- und Pflegeeltern und des gesetzlichen Vertreters des
Prüflings zu beachten. (Erl 1. GewONov 2017)

(7) Von der Bildung einer Prüfungskommission kann ab-
gesehen werden, wenn in einem Bundesland keine ausreichen-
de Zahl von Prüfungskandidaten im betreffenden Beruf zu er-
warten ist oder wenn die für die Prüfung benötigte Infrastruk-
tur nicht zur Verfügung steht. (1. GewONov 2017)

(8) Der Landeshauptmann kann zur Überwachung des
ordnungsgemäßen Vorganges bei der Prüfung einen Vertreter
zur Prüfung entsenden. (1. GewONov 2017)

Anmeldung zur Prüfung und Prüfungsverfahren

§ 352. (1) Die Meisterprüfungsstellen haben zur
Durchführung der Prüfungen unter Berücksichtigung der Zahl
der zu erwartenden Prüfungskandidaten regelmäßig Termine
festzusetzen und für deren entsprechende Verlautbarung zu
sorgen. Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel ein
Zeitraum von höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist
ein Termin einmal im Jahr anzuberaumen. (1. GewONov 2017)

1. Anmeldung zur Prüfung und die grundsätzliche Struktur des
Prüfungsverfahrens bleiben gleich. Neu ist die gesetzliche Fixierung
der Voraussetzungen für eine positive Absolvierung der Prüfung und
die Bezugnahme auf die Begrifflichkeiten des NQR bzw EQR in
Abs 7. Demgemäß ist eine Prüfung positiv absolviert, wenn in allen
Modulen bzw Prüfungsgegenständen die für die selbständige Berufs-
ausübung erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz ge-
mäß dem vorgeschriebenen Qualifikationsniveau nachgewiesen wur-
den. Die Absolvierung mit Auszeichnung setzt eine exzellente Beherr-
schung der fachlich-praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie
Problemlösungs- und Innovationskompetenz auch in unvorhersehba-
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ren Arbeitskontexten voraus. Damit soll der Bezug zu den in § 20
abgebildeten Deskriptoren des NQR hergestellt werden.

Abs 4 sieht – im Rahmen einer Verordnungsermächtigung –
die Möglichkeit vor, ein abweichendes Prüfungsprozedere festzule-
gen, wenn dies insbesondere auf Grund des Umfangs der Prüfung
sachlich gerechtfertigt ist. Dafür käme zum Beispiel die Baumeister-
prüfung in Betracht. (Erl 1. GewONov 2017)

2. Gem § 337 Abs 2 handelt es sich bei den in § 352 genannten
Aufgaben um Aufgaben der Organisationen der gewerblichen Wirt-
schaft im übertragenen Wirkungsbereich.

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat spätestens sechs
Wochen vor dem festgesetzten Termin (Abs. 1) bei der Meis-
terprüfungsstelle zu erfolgen. Die Wahl der Meisterprüfungs-
stelle steht den Prüfungskandidaten frei. (1. GewONov 2017)

(3) Prüfungskandidaten sind von der Meisterprüfungs-
stelle rechtzeitig zur Prüfung einzuladen. Sind die Vorausset-
zungen für die Zulassung zur Prüfung nicht erfüllt, hat die
Meisterprüfungsstelle mit Bescheid die Zulassung zu verwei-
gern. (1. GewONov 2017)

Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Zulassung genügt
eine formlose Verständigung des Prüfungswerbers, die gleichzeitig
mit der Einladung zur Prüfung und Bekanntgabe des Prüfungster-
mins erfolgen kann.

(4) Der mündliche Teil der Prüfung ist öffentlich, sofern
der Prüfungskandidat dagegen keinen Einspruch erhebt und
die räumlichen Verhältnisse es zulassen. Im Zweifelsfall ent-
scheidet der Vorsitzende. Der mündliche Teil der Prüfung ist
vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. Die Prü-
fungsordnungen können eine davon abweichende Regelung
treffen, sofern dies aufgrund des Umfangs der Prüfung sach-
lich gerechtfertigt ist und die Unmittelbarkeit der Beurteilung
durch die Mitglieder der Prüfungskommission, zB durch Ab-
grenzung nach einzelnen Prüfungsgegenständen, gewährleistet
ist. Das Ergebnis des mündlichen Teils der Prüfung ist dem
Prüfungskandidaten durch den Vorsitzenden vor der gesamten
Prüfungskommission bekannt zu geben. (1. GewONov 2017)

(5) Das Ergebnis des schriftlichen Teils der Prüfung ist
durch die Meisterprüfungsstelle schriftlich bekannt zu geben.
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Dem Prüfungskandidaten ist auf sein Ersuchen innerhalb eines
Jahres nach der Prüfung in der Meisterprüfungsstelle Einsicht
in die Beurteilung seiner schriftlichen Prüfungsarbeiten zu ge-
währen. (1. GewONov 2017)

Siehe auch Art I Abs 3 Z 6 EGVG 2008 betr die Nichtanwen-
dung der Verwaltungsverfahrensgesetze auf die Durchführung von
Prüfungen, soweit es sich nicht um die Zulassung zur Prüfung han-
delt.

(6) Über den Verlauf der Prüfung und die Beratung der
Prüfungskommission ist eine Niederschrift anzufertigen, die
von allen Prüfern zu unterzeichnen ist. (1. GewONov 2017)

(7) Eine Prüfung ist positiv absolviert, wenn in allen Mo-
dulen bzw. im Fall einer gemäß § 22 Abs. 2 abweichenden in-
haltlichen Struktur der Prüfungsordnung in allen vorgeschrie-
benen Prüfungsgegenständen die für die selbständige Berufs-
ausübung erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kom-
petenz gemäß dem vorgeschriebenen Qualifikationsniveau
nachgewiesen wurden. Die Absolvierung mit Auszeichnung
setzt eine exzellente Beherrschung der fachlich-praktischen
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Problemlösungs- und Inno-
vationsfähigkeit auch in unvorhersehbaren Arbeitskontexten
voraus. Das Ergebnis bestimmt sich nach der Stimmenmehr-
heit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
(1. GewONov 2017)

Damit soll der Bezug zu den in § 20 abgebildeten Deskriptoren
des NQR hergestellt werden. (Erl 1. GewONov 2017)

(8) Die Meisterprüfungsstelle hat für jedes positiv absol-
vierte Modul einer Prüfung eine Bestätigung auszustellen.
Wurden sämtliche Module bzw. alle vorgeschriebenen Prü-
fungsgegenstände positiv absolviert, ist ein Meisterprüfungs-
zeugnis oder Befähigungsprüfungszeugnis auszustellen. Sind
die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, hat die Meisterprü-
fungsstelle über Verlangen des Prüfungskandidaten einen Be-
scheid zu erlassen. (1. GewONov 2017)

(9) Hat der Prüfungskandidat die Prüfung lediglich teil-
weise bestanden, kann die Prüfungskommission unter Berück-
sichtigung der bei der Prüfung festgestellten Kenntnisse, Fer-

444



Anmeldung zur Prüfung und Prüfungsverfahren § 352a

tigkeiten und Kompetenz festlegen, welcher Prüfungsgegen-
stand bei der Prüfung nicht zu wiederholen ist. Über Verlan-
gen des Prüfungskandidaten hat die Meisterprüfungsstelle da-
rüber einen Bescheid zu erlassen. (1. GewONov 2017)

(10) Bei der Durchführung der Prüfungen haben die
Prüfungskandidaten ein Recht auf eine abweichende Prüfungs-
methode, wenn eine Behinderung nachgewiesen wird, die die
Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode un-
möglich macht und der Inhalt und die Anforderungen der
Prüfung dadurch erfüllt werden können. (1. GewONov 2017)

Es besteht keine Verpflichtung zum Antreten zu einer Wieder-
holungsprüfung und auch keine Beschränkung der Zahl der zulässi-
gen Wiederholungsprüfungen.

(11) Prüfungen oder einzelne Module, deren Ergebnis
durch eine gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder
auf andere Weise erschlichen worden ist oder deren Aufgaben-
stellung oder Abwicklung nachweisbar schwere Mängel auf-
weist, können vom Landeshauptmann mit Bescheid für ungül-
tig erklärt werden. (1. GewONov 2017)

Auf die Ausübung des Aufsichtsrechtes steht niemandem ein
Anspruch zu. Lehnt die Behörde die Ausübung des Aufsichtsrechtes
in welcher Form auch immer ab, so kann niemand die Entscheidung
zulässigerweise mit einem Rechtsmittel bekämpfen. VwGH 8. 11.
2000, 2000/04/0119.

(12) Gegen Bescheide der Meisterprüfungsstelle steht
dem Prüfungskandidaten das Recht auf Beschwerde an das
Verwaltungsgericht des Landes zu. (1. GewONov 2017)

(13) Alle Schriften, Zeugnisse und Amtshandlungen in
Prüfungsangelegenheiten sind von den Gebühren gemäß dem
Gebührengesetz 1957 und den Bundesverwaltungsabgaben be-
freit. (1. GewONov 2017)

§ 352a. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft hat zum Zweck einer bundeseinheitli-
chen und transparenten Durchführung durch Verordnung nä-
here Bestimmungen zu erlassen über

1. die Anberaumung der Prüfungstermine,
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2. die Anmeldung zur Prüfung,
3. das Prüfungsverfahren,
4. die auszustellenden Zeugnisse,
5. die Prüfungsgebühr,
6. die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende Entschä-

digung der Mitglieder der Prüfungskommission und
7. die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Prü-

fungsgebühr bei Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der
Prüfung sowie die Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr.
(1. GewONov 2017)

(2) Die zuständige Fachorganisation der Wirtschafts-
kammer Österreich kann in den Prüfungsordnungen unter Be-
rücksichtigung der zu prüfenden Sachgebiete und von Art und
Umfang der zu absolvierenden praktischen Arbeiten nähere
Bestimmungen erlassen über

1. die Zahl zusätzlicher Beisitzer,
2. die an diese Beisitzer zu stellenden Anforderungen,
3. die Kostentragung für einen allfälligen praktischen

Teil der Prüfung und
4. im Fall des lediglich teilweisen Bestehens der Prüfung

zu wiederholende Prüfungsteile.
(1. GewONov 2017)

(3) Die Prüfungsgebühren gemäß Abs. 1 Z 5 sind so zu
bemessen, dass der Personal- und Sachaufwand der Meister-
prüfungsstelle und eine angemessene Entschädigung der Mit-
glieder der Prüfungskommission gedeckt sind. Auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Prüfungskandidaten kann durch
Reduktion der Prüfungsgebühren Bedacht genommen werden.
(1. GewONov 2017)

1. Siehe die Allgemeine Prüfungsordnung, BGBl II 2004/110.
Siehe dazu auch § 376 Z 64.

2. Siehe die Unternehmerprüfungsordnung, BGBl 1993/453 idF
BGBl 1995/748, II 1999/210, II 2001/490 und II 2004/114. Siehe dazu
auch § 376 Z 66.

Datenverarbeitung

§ 352b. Die Meisterprüfungsstellen sind zur Verarbei-
tung der nachstehenden Daten sowie zu deren Übermittlung
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an die jeweiligen Oberbehörden ermächtigt, soweit deren Ver-
wendung Voraussetzung zur Durchführung der Verwaltungs-
verfahren sowie zur Erstellung von Statistiken über die abge-
legten Prüfungen ist:

1. Name (Vorname, Familienname, Nachname),
2. bereichsspezifisches Personenkennzeichen „Bildung

und Forschung“ (bPK-BF) gemäßTeil 1 der Anlage zu § 3Abs. 1
E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung – E-Gov-Ber-
AbgrV, BGBl. II Nr. 289/2004, in der jeweils geltenden Fas-
sung,

3. Geburtsdatum,
4. Sozialversicherungsnummer,
5. Geschlecht,
6. Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechti-

gungen,
7. Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes,
8. Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
9. Beruf,
10. Ergebnis der Prüfung.

(1. GewONov 2017)

Die neuen Bestimmungen bilden die datenschutzrechtliche
Grundlage für die zweckmäßige Verarbeitung von Daten durch die
Meisterprüfungsstellen zur Durchführung der Prüfungen sowie die
Erstellung von Statistiken.

Die Bestimmung ist damit ähnlichen Regelungen im Bildungs-
bereich nachgebildet. Sie enthält insbesondere auch die Ermächtigung
zur Verarbeitung des bereichsspezifischen Personenkennzeichens
„Bildung und Forschung“ gemäß E-Government-Bereichsabgren-
zungsverordnung, um insbesondere Auswertungen für Karrierever-
läufe im Rahmen des Bildungsbezogenen Erwerbskarrieremonito-
rings durchführen zu können.

Die angesprochenen Verwaltungsverfahren sind insbesondere
jene der Zulassung zu den Meister- und Befähigungsprüfungen und
der Organisation und Durchführung dieser Prüfungen, sodass ein
unmittelbarer Zusammenhang der Verwaltungsverfahren mit den
durchzuführenden Befähigungsnachweisprüfungen besteht.

Bei der Übermittlung von Daten ist auf den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz (§ 1 Abs 2 DSG 2000) Bedacht zu nehmen. So wird
zum Zweck der Erstellung von Statistiken insbesondere keine Über-
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mittlung des Namens, der Adresse sowie der sonstigen Kontaktdaten
der Prüfungskandidaten erforderlich sein. (Erl 1. GewONov 2017)

i) Verfahren betreffend Betriebsanlagen

§ 353. Dem Ansuchen um Genehmigung einer Betriebs-
anlage sind folgende Unterlagen anzuschließen:

1. in vierfacher Ausfertigung
a) eine Betriebsbeschreibung einschließlich eines Ver-

zeichnisses der Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtun-
gen,

Die Betriebsbeschreibung bildet die Beurteilungsgrundlage für
die zu erwartenden Emissionen und bestimmt die normative Trag-
weite des Genehmigungsbescheides; sie muss insbesondere – präzise
– Angaben zu all jenen Faktoren enthalten, die für die Beurteilung
der auf den Nachbarliegenschaften zu erwartenden Immissionen von
Bedeutung sind. VwGH 7. 9. 2009, 2009/04/0153.

b) die erforderlichen Pläne und Skizzen,
(c) ein Abfallwirtschaftskonzept; dieses hat zu enthalten:
1. Angaben über die Branchen und den Zweck der An-

lage,
2. eine verfahrensbezogene Darstellung des Betriebs,
3. eine abfallrelevante Darstellung des Betriebs,
4. organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfall-

wirtschaftlicher Rechtsvorschriften und
5. eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung.

(GRNov 2002)

Hinsichtl des Abfallwirtschaftskonzeptes s die Übergangsbe-
stimmung des § 376 Z 11 Abs 3 und § 81 Abs 4 betr dessen Fort-
schreibung. Siehe auch § 382 Abs 12 betr das Inkrafttreten dieser Be-
stimmungen.

2. in einfacher Ausfertigung nicht unter Z 1 fallende für
die Beurteilung des Projekts und der zu erwartenden Emissio-
nen der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderliche techni-
sche Unterlagen und (3. GewONov 2017)

3. in einfacher Ausfertigung die zur Beurteilung des
Schutzes jener Interessen erforderlichen Unterlagen, die die
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